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Anhang 

Geführte Interviews mit ExpertInnen  

1. agisra e.V./Koordinationskreis gegen Frauenhandel I: Durban, 1.9.2001  
2. agisra e.V./Koordinationskreis gegen Frauenhandel II: Johannesburg, 

10.9.2001 
3. Anti-Slavery International, Trafficking Programme Officer, London: 

London, 20.1.2002 
4. Association for Human Rights and Democracy in Africa, Director, Wien: 

Durban, 7.9.2001 
5. Barbed Wire Network Europe, Kent/GB: Straßburg, 26.7.2002 
6. Bund gegen ethnische Diskriminierung, Berlin: Durban, 4.9.2001 
7. Bundesausländerbeirat, Vorsitzender, Deutschland: Durban, 5.9.2001 
8. Casa die Diritti Sociali, Rom: Durban, 4.9.2001 
9. CCME – Churches’ Commission for Migrants in Europe, Generalsekre-

tärin, Brüssel: Brüssel, 16.7.2002 
10. CFMW – Commission for Filipino Migrant Workers International,   

Women’s Programme I, Amsterdam: London, 20.1.2002 
11. CFMW – Commission for Filipino Migrant Workers International,   

Women’s Programme II, Amsterdam: Amsterdam, 23.11.2001 
12. CFMW – Commission for Migrant Filipino Workers International,   

Amsterdam: Durban, 5.9.2001 
13. Columbian Human Rights Association, USA: Durban, 5.9.2001 
14. CSVR – Centre for the Study of Violence and Reconciliation,   

Johannesburg: Durban, 2.9.2001 
15. ENAR – European Network Against Racism, Direktorin, Brüssel:   

Durban, 6.9.2001 
16. Ethnic Community Council, Australien: Durban, 7.9.2001 
17. ETUC – European Trade Union Confederation: Brüssel, 23.7.2001  
18. EUMF – European Union Migrants’ Forum, geschäftsführendes   

Vorstandsmitglied, Brüssel: Bochum, 14.11.2000 
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19. Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit, Wien: Wien, 12.4.2000 (Mitschrift) 

20. European Commission, General Directive Justice and Home Affairs, 
Head of Unit, Brüssel: Brüssel, 24.7.2001 

21. EWL I – European Women’s Lobby, Frankreich: Durban, 4.9.2001 
22. EWL II – European Women’s Lobby, Brüssel: Durban, 5.9.2001 
23. EWL III – European Women’s Lobby, Brüssel: Brüssel, 1.12.2000 
24. federazione delle chiese evangeliche in italia servizio rifugiati e migranti, 

Rom: Durban, 5.9.2001 
25. Harnier, Otto, Büroleiter des ICMPD in Brüssel (seit 6/2002), zuvor Di-

rektor der Abteilung Asyl, Immigration, Visa und Außengrenzen beim 
Rat der Europäischen Union, Brüssel: Brüssel, 31.7.2002 

26. ICFTU – International Confederation of Free Trade Unions, Director 
Equality & Youth, Brüssel: Brüssel, 5.9.2001 

27. ILO – International Labour Organization, Senior migration specialist, 
Genf: Durban, 7.9.2001 

28. Iranischer Flüchtlingsaktivist, London: Straßburg, 26.7.2002 
29. Kalayaan/United Workers’ Association, London: London, 20.1.2002 
30. Kalayaan-Mitbegründerin, jetzt: Kalayaan Dublin: London, 20.1.2002 
31. Le Gisti – Groupe d’information et de soutien des immigrés, Paris,   

Gespräch: Antwerpen, 17.4.2004 (ohne Aufzeichnung) 
32. Mexikanische Regierungsdelegation WCAR 2001: Durban, 7.9.2001 
33. picum – Platform for International Cooperation on Undocumented 

 Migrants, Geschäftsführerin, Brüssel: Brüssel, 23.7.2001 
34. Refugee Women’s Network, USA/Genf: Durban, 30.8.2001 (Mitschrift) 
35. RESPECT-network/Solidar, Brüssel: Brüssel, 28.11.2000 
36. Richter, Spanien: Bochum, 23.6.2001 
37. Schröder, Ilka, MdEP (1999-2004), Berlin: Berlin, 16.8.2002 
38. Solidar I, Projektmitarbeiterin, Brüssel: London, 20.1.2002 
39. Solidar II, Geschäftsführer, Brüssel: London, 20.1.2002 
40. SOS-Racism, Portugal: Durban, 4.9.2002 
41. The Voice Africa Forum e.V., Thüringen: Straßburg, 26.7.2002 
42. Universal Embassy, Brüssel: Brüssel, 31.7.2002 

Teilnehmende Beobachtung 

1. Exkursion der International Road Transport Union, Hafen von Calais, 
30.11.2000 

2. noborder-Grenzcamp, Frankfurt a.M., 3.-5.8.2001 
3. United Nations NGO-Forum WCAR, Durban, 28.8.-1.9.2001 
4. United Nations World Conference Against Racism, Xenophobia and 

 Related Intolerance, Durban, 1.-7.9.2001 
5. RESPECT-Netzwerk, Transnational Conference, London, 19.-21.1.2002 
6. RESPECT-Netzwerk, Koordination Deutschland, Berlin, 1.-3.2.2002 
7. Hearing Europäische Kommission, Grünbuch »Community Return 

Policy on Illegal Residents«, Brüssel, 16.7.2002 
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8. European noborder-Grenzcamp, Straßburg, 19.-27.7.2002 
9. noborder-Grenzcamp, Köln, 1./2.8.2003 
10. picum-Generalversammlung, Antwerpen, 16.-17.4.2004 
11. International Labour Conference, 92nd Session, Working Group   

Migration, 29.5.-5.6.2004, Genf 
12. ETUC-Konferenz »Out of the shadow: organising domestic workers.  

Towards a protective regulatory framework for domestic work«, Brüssel, 
14.-15.4.2005 

 

Abbildung 12: Migrations- und Asylgesetzreformen in Großbritannien 

1948 British Nationality Act (BNA): Angehörige des Commonwealth aus 
der Karibik und dem indischen Subkontinent durften sich in Groß-
britannien ansiedeln und ihre Familien nachholen. 

1962 Commonwealth Immigrants Bill (Conservative-Regierung): Einwan-
derungsrestriktionen für Angehörige des Commonwealth; drei Katego-
rien von job vouchers (A: weisen Arbeitsplatz vor, B: Hochqualifizierte, 
C: alle anderen), die die Einreise ermöglichen 

1968 Zweiter Commonwealth Immigrants Act (Labour-Regierung): Alle 
InhaberInnen von UK-Pässen sind Immigrationskontrollen unterwor-
fen, es sei denn ein (Groß-)Elternteil wurde im UK geboren/eingebür-
gert. 

1973  Immigration Act (Conservative-Regierung): Ausweitung der Einwan-
derungskontrollen auf alle UK-Angehörigen; job vouchers der Katego-
rien A/B wurden durch temporäre Arbeitserlaubnisse ersetzt (ohne 
Familienzusammenführung, Residenzrecht); Kriminalisierung von  
sog. Visa-overstayers.  

1973 Großbritannien tritt der EG bei. 
1979 Immigration Law: Beendigung der Praxis, Hausangestellten Arbeitsvi-

sa zu erteilen, 1980 Ausnahmeregelungen. 
1981 (New) British Nationality Act (Conservative-Regierung): ersetzt den 

BNA, Vereinheitlichung der Rechte von Commonwealth-Angehörigen; 
Einführung des ius sanguinii. 

1987 Immigration (Carriers’ Liability) Act: 1 000 Pfund (ab 1991: 2 000 
Pfund) pro Passagier ohne Einreisepapiere, Luft-/Schiffverkehr. 

1988 Immigration Act: Beschränkung des Familiennachzugs, Vereinfach-
ung von Abschiebungen. 

1990 Unterzeichnung der Dublin Convention (tritt 1997 in Kraft).  
1993 Asylum and Immigration Appeals Act (Conservative-Regierung): Fin-

gerabdrücke und fast-track-Prozesse für Asylsuchende aus sicheren 
Drittstaaten, kein Widerspruchsrecht. 

1995 Bilaterale Vereinbarung (Gentleman’s Agreement) zwischen Groß-
britannien und Frankreich 

1996 Immigration and Asylum Act  
1998 Carriers Liability Act auch für Straße (Labour-Regierung) (Strafe 2 

000 Pfund p.P.) 
1999 Immigration and Asylum Act (Labour-Regierung): u.a. Einführung 
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von Gutscheinen anstatt Bargeld für AsylbewerberInnen; Umvertei-
lung von Asylsuchenden aus London in andere Regionen, keine 
Wohnsitzwahl; Kontrolle von Verdacht auf Scheinehen. 

2002 Nationality, Asylum and Immigration Act: Das Recht auf Arbeit für 
Asylbewerber ist bis zum Entscheid abgeschafft; Kenntnis der engli-
schen Sprache und Anwesenheit eines Familienangehörigen ist Vor-
aussetzung, um nach GB zu kommen. Ausweitung legaler Routen für 
hochqualifizierte Arbeitsmigration; Bekämpfung von Scheinehen; Er-
höhung des Strafmaßes für trafficking und people smuggling; Verschär-
fung der Asylverfahren; Unterbringung von Asylsuchenden in ge-
schlossenen Zentren etc. 

Quellen: Thomson 2003, Layton-Henry 1994, Freeman 1994, Statham 
2001, Zetter/Pearl 2000, Düvell, S. 151ff., Meyers 2004 (Kapitel zu GB), 
Hayter 2000, Kofman et al. 2000, SOLIDAR/Kalayaan 1996: 11 

�

Abbildung 13 : Migrations- und Asylgesetzreformen in Frankreich 

1981 Einführung von Strafen für Arbeitgeber, um die Beschäftigung irre-
gulärer MigrantInnen zu verhindern. 

1986 Erstes Loi Pasqua: u.a. Grenzpolizei erhält Vollmacht, Personen ohne 
gültige Papiere sofort zu inhaftieren und abzuschieben, Präfekten kön-
nen die Strafe der »Rückführung zur Grenze« (reconduite à la fron-
tière) verhängen; Zufallskontrollen der Polizei zur Identitätsfeststel-
lung von verdächtigen Personen; in Frankreich geborene Kinder aus-
ländischer Eltern verlieren mit 18 automatisch das Recht auf die fran-
zösische Staatsbürgerschaft (nach Protesten zurückgenommen). 

1990-
1992 

Implementierung von Maßnahmen, die auf die europäische Einigung 
zurückgehen, u.a. Einführung »offensichtlich unbegründeter« Asylge-
suche von Personen aus ›sicheren‹ Staaten; Strafen für Transportun-
ternehmen auch für Fluglinien eingeführt; Übernahmeabkommen. 

1991 Abschaffung des automatischen Rechts für Asylsuchende, erwerbstätig 
sein zu dürfen; Einführung von Transitvisa für Länder, aus denen  
Asylsuchende kommen, v.a. Angola. 

1993 Zweites Loi Pasqua: Ziel der Null-Einwanderung (viele Teile des Ge-
setzes wurden durch das Conseil Constitutionnel für unzulässig erklärt, 
aber dennoch eingeführt), u.a. Beschränkungen des Widerspruchs-
rechts für Asylsuchende, bei der Familienzusammenführung, für Stu-
dierende, Heiratsrestriktionen; größere Macht für die Polizei, Aus-
länder zu inhaftieren und abzuschieben, Erteilung eines einjährigen 
Einreiseverbots; Ausländern kann der Zugang zu Sozialleistungen ver-
wehrt werden; in Frankreich geborene Kinder ausländischer Eltern 
müssen im Alter von 16- 21 Jahren ihre Naturalisierung beantragen. 

1997 Loi Debré: Verschärfungen der Ordonnance vom 2.11.1945, u.a. Ände-
rung des certificat d’hébergement. Privatpersonen müssen den lokalen 
Behörden mitteilen, wenn sie privat Nicht-UnionsbürgerInnen beher-
bergen (»Delikt der Gastfreundschaft«). Die Ordonnance wurde auf-
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grund von Protesten nicht im geplanten Maß umgesetzt; Zugeständ-
nisse an Sans-Papiers: Personen, die nach dem Pasqua-Gesetz weder 
regularisiert noch ausgewiesen werden konnten, erhalten eine einjäh-
rige carte de séjour temporaire (Eltern franzöischer Kinder unter 16 
Jahren, EhegatInnen von Franzosen, Personen, die sich seit mind. 15 
Jahren in Frankreich aufhalten, z.T. Minderjährige). 

1998 Loi Cevènement: im Asylgesetz Einführung der Kategorie des »terri-
torialen Asyls«, d.h. für AusländerInnen, deren Leben/Freiheit bedroht 
ist oder die unmenschlicher Behandlung ausgesetzt waren, sowie des 
»konstitutionellen Asyls«, d.h. aufgrund ihrer Aktivitäten. 

2002 Vorstellung Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité 
Intérieure (Gesetzespaket Innere Sicherheit) von Innenminister Sar-
kozy im Parlament. Themen: Schule schwänzen, ausländische Prosti-
tution, Handy-/Autodiebstahl, Betteln von Minderjährigen, Sangatte, 
Straßensicherheit.  

2003 Loi Sarkozy: u.a. Aufnahme der »sicheren Länder« in das Asylgesetz; 
Ablehnung von Antragstellenden bei inländischer Fluchtalternative. 

Quellen: Abdallah 2002, Cissé 2002, Lavenex 2001, Lindemann 2001, 
Hollifield 1994, Silverman 1994, Thomson 2003, www.interieur.gouv.fr/ 
(10.11.2004) 

�

Abbildung 14: Chronik der Auseinandersetzungen um Sangatte  
(1999-2003) 

24.9.1999 Eröffnung des Rote-Kreuz-Zentrums in Sangatte als Reaktion auf 
die Räumung eines Lagerhauses im Juni 1999, in dem koso-
varische Flüchtlinge provisorisch wohnten, hunderte Flüchtlinge 
wurden obdachlos. 

19.6.2000 58 Chinesen erstickten in einem LKW in Dover. 
24.9.2000 Gründung eines lokalen fremdenfeindlichen Komitees, Organi-

sation des Referendumboykotts für die nächste Wahlperiode des 
französischen Präsidenten am 24.9.2000. 

12.10.2000 Eine Menschenrechtsdelegation besucht Sangatte. 
11.2.2001 Schlägerei aufgrund von Konkurrenzverhältnissen im Zentrum 

zwischen Afghanen und Kurden; der Bürgermeister von Sangat-
te, René Laportre (RPR), fordert die Schließung. 

Februar 
2001 

An der Côte d’Azur strandet der Frachter East Sea mit 300 kurdi-
schen Flüchtlingen, die britische Regierung fordert Maßnahmen, 
damit sie nicht nach Sangatte kämen. 

6.6.2001 Das Zusatzprotokoll zum Protokoll von Sangatte der britischen 
und französischen Regierung sieht den gemeinsamen Kampf ge-
gen illegale Einwanderung vor. 

2.8.2001 Die BewohnerInnen des Zentrums fordern auf einer Demonstr-
ation die Vermittlung durch die Vereinten Nationen. 

1.-7.9.2001 UN-Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban, Südafrika. 
3.9.2001 Arbeits- und Sozialministerin Guigou überlegt wegen der Über-
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belegung Sangattes ein weiteres Zentrum in Bailleul zu eröffnen; 
Innenminister Vaillant reagiert entsetzt. Am 13.9. dementieren 
der französische und britische Innenminister die Pläne. 

September 
2001 

Von 40.000 Personen, die Sangatte durchliefen, haben nur 120 in 
Frankreich Asyl beantragt. 

September 
2001 

GB fordert wiederholt die Schließung Sangattes. Frankreich kon-
tert, die britische Asylgesetzgebung sei anziehend. Mitte Sep-
tember Treffen der Innenminister. Frankreich fordert die euro-
paweite Asylharmonisierung mit britischer Beteiligung. GB ar-
beitet an einer Verschärfung seiner Ausländer-/Asylgesetzge-
bung und fordert von Frankreich eine liberalere Asylpraxis. 

17.9.2001 Eine Petition zur Schließung des Rote-Kreuz-Zentrums in San-
gatte wird von gut 1 100 Personen unterzeichnet. 

20.9.2001 Die AfghanInnen in Sangatte verurteilen die terroristischen An-
schläge am 11. September in den USA. 

17.10.2001 Eine Resolution des Comité Fédéral der Sozialistischen Partei 
von Pas-de-Calais fordert die Schließung Sangattes, da die Zu-
sammenballung von 1 600 Flüchtlingen die Anzahl der lokalen 
Bevölkerung übersteige und zu Sicherheitsproblemen führe. 

20.11.2001 Massenschlägerei zwischen Kurden und Afghanen in Sangatte. 
Der Grund liegt in der Abhängigkeit der AfghanInnen von den 
Kurden beim klandestinen Weg nach Großbritannien. 

15.12.2001 Wahlkampfrede von Bruno Megret in Sangatte, er weigert sich, 
das Innere des Zentrums zu besichtigen. 

25.12.2001 Hunderte Personen dringen kollektiv in den Eurotunnel ein. 
21.1.2001 Treffen der französischen Sozialministerin Guigou mit dem bri-

tischen Innenminister Blunkett in London. In einer informellen 
Erklärung wird sich gegen die sofortige Schließung Sangattes 
ausgesprochen, da die Flüchtlinge ansonsten obdachlos würden. 

21.4.2002 Beim ersten Präsidentschaftswahlgang wurde die linke Hochburg 
Pas-de-Calais durch Le Pen angegriffen. PS und PCF verloren je 
8 Prozent. Überraschend war das Ergebnis v.a. in Calais, der 
größten Stadt Frankreichs mit kommunistischer Regierung. 

30.4.2002 Drei junge Männer aus der Region schießen in Calais und San-
gatte je einen Flüchtling an. Der Rote-Kreuz-Direktor von San-
gatte erklärt den Flüchtlingen die politische Lage in Frankreich, 
dass Teile der Bevölkerung bestimmte Probleme mit der Stimm-
abgabe für die extreme Rechte ausdrücke. 

5.5.2002 Den zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen gewinnt 
Amtsinhaber Chirac mit 82 Prozent (Le Pen: 17,8 Prozent). 

Mai 2002 Nach dem Rücktritt der Regierung Jospins am 6.5.2002 entfaltet 
der neue Innenminister Nicolas Sarkozy direkt nach Amtsüber-
nahme Aktivitäten, die zur Schließung Sangattes führen sollen. 
Er kooperiert mit seinem britischen Kollegen David Blunkett. 

17.5.2002 Massenschlägerei im Rote-Kreuz-Zentrum Sangatte. 
19.5.2002 Die französischen Sozialisten fragen aus wahltaktischen Erwä-
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gungen Blair um Hilfe bei der Lösung des Problems in Sangatte 
an. Der Sozialist Jacque Lang (ehemaliger Bildungsminister) 
könnte seinen Sitz an den Front National-Kandidaten Carl Lang 
verlieren, da der FN Sangatte als Mobilisierungsthema nutzt. 

22.5.2002 Hélène Flautre MdEP kritisiert die schlechten Bedingungen für 
Asylsuchende in Frankreich. Antirassistische Gruppen werben in 
Sangatte verstärkt für das Recht auf Asyl in Frankreich. 

23.5.2002 Erste Stippvisite eines französischen Regierungsmitglieds in San-
gatte. Le Monde: Sarkozys Besuch sei ein coupe médiatique. 

25.5.2002 Die Flüchtlinge in Sangatte demonstrieren gegen die Lebensbe-
dingungen vor Ort, ein Hungerstreik wird angekündigt. 

Juni 2002 Der Soziologe Smaїn Laacher veröffentlicht die erste wissen-
schaftliche Studie zu Sangatte. Ein Ergebnis ist, dass die meisten 
Personen vor Krieg und Armut flohen und Europa, nicht aber 
Sangatte im Speziellen, als Ziel vor Augen hatten. 

16.6.2002 Im zweiten Wahlgang der Parlamentswahlen gewinnt die UMP 
die absolute Mehrheit. Der FN ist nicht im Parlament vertreten. 
Viele linke Spitzenpolitiker verlieren Abgeordnetenmandate. 

Juli 2002 Der UNHCR bietet die Feststellung des Flüchtlingsstatus der in 
Sangatte registrierten Personen an. Sarkozy nimmt das Angebot 
gerne an. Les Verts, Asyl- und Menschenrechtsorganisationen 
kritisieren das Vorgehen, da es zur Abschiebung von Personen in 
unsichere Länder wie Irak und Afghanistan führe. 

12.7.2002 Der britische und französische Innenminister kündigen in Paris 
die Schließung Sangattes für Dezember 2002 an. 

16.7.2002 Sarkozy stellt im Parlament das Gesetzespaket Loi d’Orientation 
et de Programmation pour la Sécurité Intérieure vor (u.a. Be-
kämpfung illegaler Migration und die Schließung Sangattes). 

25.7.2002 Die britische Regierung begrüßt die neue Kooperation mit 
Frankreich und verschärft die Asylgesetzgebung. 

12.-
14.9.2002 

Sarkozy kündigt auf einem informellen EU-Innenministertreffen 
einen verstärkten europäischen Kampf gegen illegale Migration 
an und bietet die europäische Koordination an. 

26.9.2002 Treffen der britischen, belgischen und französischen Innenmi-
nister u.a. im Eurostar-Zug; Schließung eines Abkommens zur 
Verhinderung irregulärer Migration nach Großbritannien. Blun-
kett und Sarkozy besuchen Sangatte. Alle Personen sollen künftig 
registriert werden, keine Neuaufnahmen nach dem 15.11. Zeit-
gleiches Inkrafttreten restriktiverer Ausländer- und Asylgesetze 
in Großbritannien. Etwa 60.000 Personen passierten bis dato 
Sangatte auf dem Weg nach Großbritannien, einige Dutzend 
wurden verletzt, mindestens zwanzig getötet. 

27.-
28.9.2002 

Der afghanische Flüchtlingsminister Enayatullah Nazari besucht 
Sangatte. Schließen des Accord tripartite zwischen Afghanistan, 
Frankreich und dem UNHCR über die dauerhafte freiwillige 
Rückkehr von sich in Frankreich aufhaltenden AfghanInnen. 
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19.10.2002 Dover, Calais, Sangatte, Paris, Belgien: Demonstrations- und Ak-
tionswoche von Menschenrechtsorganisationen, antirassisti-
schen Gruppen und les Verts gegen die Schließung Sangattes. 

5.11.2002 Zehn Tage früher als von Sarkozy angekündigt werden in San-
gatte Neuankömmlinge abgewiesen. PolitikerInnen von Les 
Verts, PS, PCF und CSUR protestieren gegen die »übereilte 
Schließung«. Flüchtlinge irren umher. 

7.11.2002 Flüchtlinge und lokale Gruppen besetzen in Calais eine Sport-
halle, die am 8.11. geräumt wird, eine weitere wird besetzt. Am 
10.11. wird die Kirche Saint Pierre-Saint Paul von 200 Personen 
besetzt. Sarkozy kündigt die Räumung an. Die Präfektur ver-
sucht, die Flüchtlinge zur Asylantragstellung zu bewegen, ca. 100 
lehnen kategorisch ab und drohen mit Hungerstreik/Selbst-
anzündung und fordern Zugang zu Sangatte bzw. Asyl in Groß-
britannien. Am 14.11.2002 wird die Kirche geräumt. 

2.12.2002 Sarkozy und Blunkett beschließen die Schließung und den Abriss 
Sangattes zum 30.12.2002. Für alle regulär Erfassten wird eine 
Regelung gefunden: 1 000 irakische KurdInnen und 200 Afgha-
nInnen mit Familienbindung erhalten einen befristeten Arbeits- 
und Aufenthaltsstatus (kein Asyl) in GB; Frankreich nimmt die 
rund 400 Verbleibenden. Blunkett: »Sangatte, c’est fini.« Jacques 
Lang (PS, Abgeordnete für Pas-de-Calais) gratuliert Sarkozy. 

10.12.2002 Sarkozy besucht zum dritten Mal in seiner Amtszeit Sangatte 
und dankt dem UNHCR und dem Roten Kreuz für ihre Arbeit. 

14.12.2002 Der letzte Flüchtling verlässt Sangatte. 
15.12.2002 Demonstration eines Antirassismus- und Menschenrechtsbünd-

nisses gegen die Schließung von Sangatte, u.a. Aufruf zum zivilen 
Ungehorsam und dazu, herumirrende Flüchtlinge nach der 
Schließung Sangattes zu beherbergen. 

31.12.2002 Abriss des Rotez-Kreuz-Zentraums Sangatte. Karitative Orga-
nisationen versorgen Flüchtlinge mit Essen und Kleidung. 

Seit 2003 MigrantInnen campieren in den Wäldern um Calais und werden 
regelmäßig von der Polizei vertrieben; die intensivierten Kon-
trollen erhöhen die Zahl der fehlgeschlagenen Versuche. 
In Paris fanden sich ehemalige/potenzielle Sangatte-Bewohner 
zusammen (Exiles 10) und campierten auf der Straße bzw. bei 
NGOs. In Zusammenarbeit mit ehemaligen Sangatte-MigrantIn-
nen entstand das Theaterstück »La dernière Caravan Serrail«. 
Im Herbst 2005 wurden zwei Freiwillige von C’SUR, die 2003 bei 
einer Razzia gegen MigrantInnen in Calais gegen die Gewalt der 
Polizeit protestiert hatten, zu 8 000 € und Strafen auf Bewährung 
wegen Beamtenbeleidigung verurteilt. 

Quellen: Ereignisdatenverlaufsanalyse, eigene Zusammenstellung 
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Abbildung 15: Ausgewertete Dokumente der Fallstudie Sangatte 
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1   In der Assemblée nationale wurde Sangatte zusätzlich zu den parlamen-
tarischen Anfragen in der 11. Legislaturperiode (1997–2002) substanziell 
in 41 Dokumenten thematisiert, in der 12. Legislaturperiode (2002–
2004) in 46 Dokumenten (www.assemblee-nat.fr). 

2   Presseerklärungen und Reden von Regierung/MinisterInnen, Antworten 
der Regierung/MinisterInnen auf parlamentarische Anfragen. 

3   Parlamentarische Anfragen und Antworten der Regierung. Im Unter-
schied zu den parlamentarischen Anfragen der Assemblée nationale wird 
die Parteizugehörigkeit der Fragenden nicht erfasst, daher wurden sie 
dem Parlament zugeordnet. Zudem war Sangatte Gegenstand von 746 
Parlamentsdokumenten (siehe www.parliament.the-stationery-office.-
co.uk), die in der Regel nicht Gegenstand der Analyse waren. 
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Weitere Länder/EU 
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1-12/2000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1-12/2001 3 0 2 1 3 0 5 0 14 
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seit 1/2003 2 0 0 0 16 1 37 0 57 

Gesamt 10 4 8 1 24 8 62 4 1196 
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4   Die in dieser Tabelle erfassten Zahlen beziehen sich auf die Dokumente, 
die von NGOs und sozialen Bewegungsorganisationen verfasst wurden, 
nicht auf Äußerungen ihrer VertreterInnen in anderen Medien, z.B. Zei-
tungsberichten oder Reportagen.  

5   Die undokumentierten MigrantInnen sind zum Teil an Bündnisaktivitä-
ten beteiligt gewesen. Um eine Doppelzählung zu vermeiden, sind diese 
unter ›Bündnis‹ gefasst. 

6   Anmerkung zur Gesamtzahl der NGO-Dokumente: Mehrere Dokumen-
te wurden sowohl von französischen als auch britischen NGOs unter-
zeichnet/verfasst, so dass diese als jeweils ein Dokument in der Zählung 
der NGOs auftauchen, und beiden Ländern zugeordnet wurden. 
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Abbildung 16: Mitgliedsstruktur European Union Migrants Forum  

Mitgliedsgruppen in Anzahl 
Herkunftsregion der 

Mitgliedsgruppen Anzahl 

Frankreich 33 Türkei (21 türkisch, 12  34 
Großbritannien 29 kurdisch, 1 unklar)  
Belgien 22 Afrika 32 
Deutschland 21 Maghreb 25 
Portugal 19 Asien 19 
Niederlande 18 (Süd-)Europa 13 
Schweden 9 Multinational 12 
Dänemark 8 Lateinamerika/Karibik 4 
Spanien 7 Naher Osten 4 
Italien 6 Osteuropa 3 
Österreich 4 Pazifik 2 
Griechenland 4 andere (Religion, NGO, 19 
Irland 4 Verwaltung etc.)  
Finnland 4 nicht ermittelbar 22 
Luxemburg 1   

n 189 n 189 

Quellen: EUMF 2002a, Stand: 6/2002, eigene Berechnung 

 

Abbildung 17: Mitgliedsstruktur European Council for Refugees  
and Exiles 

Belgien  2 Luxemburg 1 
Bulgarien 2 Niederlande 3 
Deutschland 7 Norwegen 2 
Dänemark 1 Österreich 1 
EU/Internat. Organisatio-
nen 

6 Portugal 1 

Finnland 2 Rumänien 2 
Frankreich 5 Schweden 4 
Griechenland 1 Schweiz 2 
Großbritannien 11 Spanien 3 
Irland 1 Tschechische Republik 4 
Italien 2 Andere nicht-EU-Länder 10 
Gesamt 73 

Stand: 2001, eigene Berechnung und Darstellung 
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Abbildung 18: Mitgliedsstruktur European Network Against Racism 

 

Assoziierte 
Gruppen ins-
gesamt von n 

Migrant-
Innenorga-
nisationen 

Anteil Selbst-
organisationen 

Großbritannien 196 34,4 % 59 30,1 % 
Deutschland 91 16 % 16 17,6 % 
Belgien 47 8,2 % 2 4,3 % 
Luxemburg 33 5,8 % 7 21,2 % 
Österreich 33 5,8 % 11 33,3 % 
Frankreich 31 5,5 % 8 25,8 % 
Italien 31 5,5 % 2 6,5 % 
Spanien 22 3,9 % 7 31,8 % 
Portugal 20 3,5 % 6 30 % 
Finnland 19 3,4 % 2 10,5 % 
Dänemark 12 2,1 % 4 33,3 % 
Griechenland 9 1,6 % 5 55,6 % 
Irland 9 1,6 % 5 55,6 % 
Niederlande 9 1,6 % 0 0 % 
Schweden 6 1,1 % 1 16,7 % 

n 568 100 % 135 23,8 % 

Quelle: www.enar-eu.org/de/info/2_1.shtml (27.6.2002), Stand: 19. Juni 
2001, eigene Berechnungen und Zuordnung 
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Abbildung 19: Mitgliedsstruktur UNITED for Intercultural Action 

 

 

Land/Region 

Gesamtzahl 
Mitglieds-
organisa-
tionen 

% an 
Gesamt 

Anzahl 
Migrant-
Innenorga-
nisationen 

% Selbstorg. 
an Mitglieds-
organisatio-
nen des Lan-
des 

Mittel-, Süd-, 
Osteuropa 

191 34,6 14 7,3 

Deutschland 78 14,1 8 10,3 
Niederlande 48 8,7 6 12,5 
Belgien 32 5,8 4 12,5 
Großbritannien 27 4,9 7 33,3 
Frankreich 21 3,8 4 19,1 
Österreich 21 3,8 1 4,8 
Schweden 19 3,4 1 5,3 
Schweiz 19 3,4 3 15,8 
Italien 15 2,7 0 0 
Portugal 14 2,5 3 21,4 
Irland 12 2,1 5 41,7 
Spanien 12 2,1 1 8,3 
Dänemark 11 2,0 1 9,1 
Griechenland 7 1,3 0 0 
Finnland 5 0,9 1 20 
Luxemburg 5 0,9 0 0 
Türkei 2 0,4 0 0 
Südafrika 1 0,2 0 0 
Sonstige 12 2,1 1 8,3 

Gesamt 552 100 607 10,9 

Stand: 7/2002, eigene Berechnung 

�

�������������������������������������������������

7  Afrikanisch 17, Roma 8, Jüdisch 6, ›MigrantInnen‹ 4, Ethnic Minority 3, 
Illegalisierte 3, Maghrebinisch 3, Traveller 3, Türkisch 3, Black 2, Flücht-
linge 2, Religiös 2, Arabisch 1, Binationale Partnerschaften 1, Lateinameri-
kanisch 1, Polnisch 1 (eigene Berechnung). 

https://doi.org/10.14361/9783839405161-010 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839405161-010
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


RECHTLOS, ABER NICHT OHNE STIMME 

338 

Abbildung 20: RESPECT-Netzwerk: Eine Rechtscharta für ausländische 
Hausangestellte in Europa 

Die Arbeit in Privathaushalten ist für das Familienleben, die Volkswirt-
schaften und die Sozialsysteme in Europa von Bedeutung. Es ist eine an-
strengende Arbeit, die eine Reihe von Fähigkeiten erfordert und oft von 
Frauen verrichtet wird, die nach Europa eingewandert sind. Viele haben 
bei dem Versuch, einen Ausweg aus der Armut zu finden, ihre Familien 
und Kinder zurücklassen müssen. Ausländische Hausangestellte sind 
Bestandteil der europäischen Gesellschaftsstruktur. Ihre Würde und ihre 
Rechte als Menschen und Arbeitnehmer müssen gewahrt werden. Wir 
fordern Gerechtigkeit und Gleichheit für alle ausländischen Hausangestellten, 
egal ob sie gemeldet sind oder nicht, bei der Gastfamilie leben oder außerhalb, 
ob sie zur ersten oder zweiten Generation gehören oder ob sie in Afrika, Asien, 
Südamerika oder Europa geboren sind. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union müssen die der Hausarbeit eigene Würde und ihre entscheidende Be-
deutung anerkennen und danach trachten, ihre Bürger entsprechend zu erzie-
hen. Die betroffenen Organisationen in der EU haben die Pflicht, ausländi-
schen Hausangestellten Informationen über und Mittel zur Wahrnehmung von 
folgenden Rechten zu sichern: 
 
�� DAS RECHT auf einen Einwanderungsstatus, durch den anerkannt wird, daß die 

Arbeit in Privathaushalten echte und ordentliche Arbeit ist. 
�� DAS RECHT auf einen vom Arbeitgeber unabhängigen Einwanderungsstatus. 
�� DAS RECHT auf Freizügigkeit sowohl innerhalb des Gastlandes als auch 

zwischen allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. 
�� DAS RECHT auf umfassende und nicht diskriminierende Beachtung ihrer Rechte 

als ArbeitnehmerInnen, einschließlich Sozialversicherung, Mindestlohn, Kran-
ken- und Mutterschaftsgeld sowie Rente. 

�� DAS RECHT auf Wechsel des Arbeitgebers. 
�� DAS RECHT auf einen einklagbaren Arbeitsvertrag, in dem Mindestlöhne, die 

maximal zulässige Arbeitszeit sowie die Aufgaben der Hausangestellten festge-
schrieben sind. 

�� DAS RECHT, ohne Angst vor körperlichem, sexuellem oder psychischem 
Mißbrauch arbeiten zu können. 

�� DAS RECHT auf Beitritt zu einer Gewerkschaft. 
�� DAS RECHT, ohne Konfrontation mit Rassismus zu leben und zu arbeiten. 
�� DAS RECHT auf Familienleben einschließlich des Rechts auf Gesundheit und 

Bildung sowie sozialer Rechte für die Kinder von ausländischen Hausangestellten. 
�� DAS RECHT auf Anerkennung von Qualifikationen, Ausbildungsgängen und von 

Berufserfahrung aus dem Heimatland. 
�� DAS RECHT auf Zeit für die eigene Person und auf Freizeit. 
 
Quelle: RESPECT (2000) 
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